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Übersichtsplan zum räumlichen Geltungsbereich

RECHTSPLAN

Entwurfsbearbeitung:

12.09.2006 gez. Mingers

E nur Einzelhäuser zulässig

D

nicht eingemessenes Gebäude

empfohlene Flächenaufteilung

empfohlene Parkstreifen, -buchten

Ortsdurchfahrtsgrenze

Anbauverbotszone gem. LStrG bzw. FStrG

Bahnanlage

Hauptversorgungs- und Abwasserleitung
oberirdisch
unterirdisch

Fernwasserleitung

Hauptabwasserleitung

E.-Freileitung/E.-Kabel

Ferngasleitung

Schutzstreifen mit Breitenangabe

Wasserfläche

Fläche für die Wasserwirtschaft

Überschwemmungsgebiet

Fläche mit wasserrechtlichen Festsetzungen

Nutzungsschema

Nutzungsart Zahl der Vollgeschosse
z. B. WA z. B. III

GRZ GFZ

Dachform/Dachneigung Bauweise
z. B. SD/30º - 45º z. B. o

Firstrichtung bzw. Richtung des Hauptbaukörpers

Dachneigung - untere/obere Grenze
z. B. 30 bis 45º

Flachdach
Satteldach/Krüppelwalmdach
Walmdach
Pultdach
Tonnendach

Weitere Signaturen siehe Zeichenvorschrift für Katasterkarten und
Vermessungsrisse in Nordrhein-Westfalen (Zeichenvorschrift NW)

Sind zwei oder mehrere unterschiedliche lineare Signaturen
unmittelbar parallel und ohne Angaben eines Abstandsmaßes
untereinander gezeichnet, so fallen sie als Festsetzung /
nachrichtliche Übernahme in einer LInie zusammen.

Wohngebäude mit Hausnummer, z. B. Nr. 10

Wohngebäude ohne Hausnummer

Garagen-, Wirtschafts-, Industriegebäude

Durchfahrt, Arkade

Zahl der Vollgeschosse

Gemeindegrenze

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Flurstücksgrenze mit Grenzstein

Höhenlage über NN z. B. 58,75 m

Straßensinkkasten

Straßenlaterne

Zeichen der Kartengrundlage Kennzeichnungen und nachrichtliche Übernahmen Festsetzungen von Grenzen, Flächen und Anlagen sowie von Art und Maß der baulichen Nutzung

weitere Planzeichen

sonstige Festsetzungen

Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind

Flächen, bei denen besondere bauliche Vor-
kehrungen erforderlich sind

Flächen, die erheblich mit umweltgefährdenden
Stoffen belastet sind

Spielplatz

Parkanlage

Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen

Abwasser

zusammengehöriges Baugebiet

Fläche für den Gemeinbedarf

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und
Einrichtungen

Abfall

Allgemeines Wohngebiet

Kerngebiet

Gewerbegebiet

Grundflächenzahl/GRZ, z. B. 0,4

Geschoßflächenzahl/GFZ, z. B. 0,8

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
z. B. 3 Geschosse

Zahl der Vollgeschosse als Höchst-bzw.
Mindestmaß, z. B. 3 bis 4 Geschosse

offene Bauweise

geschlossene Bauweise

abweichende Bauweise

öffentliche Grünflächen

Grenze des Bebauungsplangebietes

Grenze unterschiedlicher Nutzung

Baulinie

Baugrenze

Verkehrsflächen

Begrenzungslinie von Verkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Öffentliche Parkfläche

Fußgänger- und Radfahrbereich

Fußgänger- und Radfahrbereich

Verkehrsberuhigter Bereich

Mit Geh-(G), Fahr-(F) oder Leitungsrechten(L)
zu belastende Fläche zugunsten: z.B. Gemeinde

Fläche für Stellplätze/Garagen

Stellplätze/Gemeinschaftsstellplätze

Garagen/Gemeinschaftsgaragen

Gemeinschaftstiefgaragen

Einfahrt

Einfahrtbereich

Ein- und Ausfahrtverbot

freizuhaltende Sichtfläche

Wasserfläche

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von
Bäumen und Sträuchern

Anpflanzen von Bäumen

Anpflanzen von Sträuchern

Umgrenzung von Flächen mit Bindung zur Er-
haltung von Bäumen und Sträuchern

Erhaltung von Bäumen

Erhaltung von Sträuchern

Flächen mit Beschränkung oder Verbot zur Ver-
wendung luftverunreinigender Stoffe

Fläche für Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen
der Landschaft

Schutzgebiet i. S. des Naturschutzes

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Naturdenkmal

Erhaltungsbereich

Denkmalschutzbereich

Einzeldenkmal

Sanierungsgebiet

zu erhaltende Gebäude/sonst. baul. Anlagen

Zu beseitigende Gebäude/ baul. Anlagen

Planfeststellungsbereiche z. B. A-D

Grundwassermessstellen

Flächen, bei denen besondere bauliche Vorkeh-
rungen gegen äußere Einwirkungen erforderlich
sind
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R E C H T S G R U N D L A G E N

Diese Vorschriften sind bei der Nutzung des Baulandes anzuwenden,
soweit im Bebauungsplan keine Abweichungen vorgesehen sind.

Den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher
Belange wurde gem. § 4 (1) BauGB mit Schreiben
vom 28.04.2005 Gelegenheit zur Stellungnahme
zum Bebauungsplan-Vorentwurf gegeben.

Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde gem.
§ 4a (3) BauGB mit Schreiben vom..........................
erneut Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Der Entwurf des Bebauungsplanes hat gem. § 4a(3) BauGB mit der
Begründung und den nach Einschätzung der Gemeinde
wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen
in der Zeit vom......................bis........................
erneut öffentlich ausgelegen.
Ort und Dauer der Auslegung wurden gem. § 3 (2) BauGB
am................... ortsüblich bekanntgemacht.

Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde gem.
§ 4 (2) BauGB mit Schreiben vom 27.09.2006
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

in der Zeit vom 28.09. bis 30.10.2006 öffentlich ausgelegen.
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen

Sind zwei oder mehrere unterschiedliche lineare Signaturen
unmittelbar parallel und ohne Angabe eines
Abstandsmaßes untereinander gezeichnet, so fallen sie als
Festsetzung/nachrichtliche Übernahme in einer Linie
zusammen.

Siegel

Dieser Plan ist der Urkundsplan.

Dieser Plan stimmt mit dem Urkundsplan und den darauf
verzeichneten Vermerken überein.

Siegel

Hennef, den ...................

Siegel

Hennef, den ...................

Siegel

Hennef, den ...................

Siegel

Hennef, den 09.08.2005

Siegel

Hennef, den 09.08.2005

Siegel

Hennef, den ...................

Siegel

Hennef, den ...................

Siegel

Hennef, den ...................

Siegel

Hennef, den 18.01.2007..................., den ...................

B E T E I L U N G D E R Ö F F E N T L I C H K E I T

Siegel

vorgestellt.

Änderungen aufgrund von Stellungnahmen gemäß Beschluss-
fassung des zuständigen Fachausschusses vom
........................... (§ 4a (3) BauGB).

Ä N D E R U N G E N G E M. S T E L L U N G N A H M E N

E R N E U T E Ö F F E N T L I C H E A U S L E G U N G

Die Beteiligung der Öffentlichkeit am Bebauungsplan-Vorentwurf
gem. § 3 (1) BauGB wurde am 27.04.2005 ortsüblich
bekanntgemacht.
Der Bebauungsplan-Vorentwurf wurde gem. § 3 (1) BauGB
vom 28.04. bis 13.05.2005 der Öffentlichkeit

geometrisch eindeutig ist.

G E O M E T R I S C H E E I N D E U T I G K E I T

und die Feststellung der städtebaulichen Planung

Es wird bescheinigt, dass die Darstellung mit dem
amtlichen Liegenschaftskataster übereinstimmt

A U S F E R T I G U N G

schlossen.

am 20.09.2006 ortsüblich bekanntgemacht.

I N K R A F T T R E T E N

B E T E I L I G U N G D E R B E H Ö R D E N

am 15.12.2004 gem. § 2 (1) BauGB

Hennef, den 09.08.2005

Der Satzungsbeschluß des Bebauungsplanes wurde am
...................... gem. § 10 (3) BauGB ortsüblich bekanntgemacht.
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

bekundet.

Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen
Inhalts des Bebauungsplanes mit dem Willen des Rates
sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen
Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes werden

ortsüblich bekanntgemacht.
Der zuständige Ausschuss hat am 12.09.2006
die Teilung und Verkleinerung des Geltungsbereiches beschlossen.
Dieser Beschluss wurde am 20.09.2005 ortsüblich bekannt
gemacht.

Dieser Beschluß wurde am 02.03.2005
die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen.

Der zuständige Fachausschuss hat Änderungen aufgrund von Stellungnahmen gemäß Beschluss-
fassung des zuständigen Fachausschusses vom
........................... (§ 3 (2) BauGB).

S A T Z U N G S B E S C H L U S S

Ä N D E R U N G E N G E M. S T E L L U N G N A H M E NA U F S T E L L U N G S B E S C H L U S S

Der Rat der Stadt Hennef (Sieg) hat am ..................... den Bebau-
ungsplan gem. § 10 (1) BauGB sowie § 7 GO NW als Satzung be-

Ö F F E N T L I C H E A U S L E G U N G

Der Entwurf des Bebauungsplanes einschließlich
der Textlichen Festsetzungen hat gem. § 3 (2) BauGB mit der
Begründung und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen,

Ort und Dauer der Auslegung wurden gem. § 3 (2) BauGB

F. Schmidt
Techn. Beigeordneter

.............................. .............................. .............................. .............................. ..............................

........................................................................................................................

i.A. ..............................

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141
, neu gefasst durch Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert
durch Art. 21 des Gesetzes zur Umbenennung des Bundesgrenzschutzes in Bundes
-polizei vom 21.06.2005 (BGBl. I S. 1818).

Verordnung zur Durchführung des BauGB vom 07.07.1987 (GV. NRW. S. 220), zuletzt
geändert durch Vierte Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Durchführung des
Baugesetzbuches vom 27.09.2005 (GV.NRW. S. 818)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 12.02.1990 (BGBl. I 1990,
S. 205), neu gefasst durch Bekanntmachung vom 25.06.2005 (BGBl. I S. 1757), zuletzt
geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Umsetzung der EG-Richtlinie über die
Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm vom 24.06.2005 (BGBl. I S. 1794)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung Bau
NVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert
durch Art. 3 des Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen und der Ausweisung
und Bereitstellung von Wohnbauland vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466)

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) i.d.F. der Bekanntmachung
vom 01.03.2000 (GV.NRW. S. 256), zuletzt geändert durch Artikel 91 des Vierten
Befristungsgesetzes vom 05.04.2005 (GV.NRW. S. 332)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planin-
halts (Planzeichenverordnung 1990 PlanzVO 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 5
8)

Raumordnungsgesetz (ROG) vom 18.08.1997 (BGBl. I S. 2081, 2102), zuletzt geändert
durch Art. 2b des Gesetzes zur Einführung einer Strategischen Umweltprüfung und
zur Umsetzung der Richtlinie 2001/42/EG vom 25.06.2005 (BGBl. I S. 1746)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 25.03.2002 (BGBl. I S. 1193), zuletzt ge-
ändert durch Art. 40 des Gesetzes zur Umbenennung des Bundesgrenzschutzes in Bund
espolizei vom 21.06.2005 (BGBl. 2005 I S. 1818

Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen (LG NW) i.d.F. der Bekanntmachung vom
21.07.2000 (GV. NRW. S. 568 / SGV NRW 791), zuletzt geändert durch Gesetz vom
15.12.2005 (GV.NRW. 2006, S. 35)

Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen (LWG) i.d.F. der Bekanntmachung vom
25.06.1995 (GV.NRW. S. 926), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom
03.05.2005 (GV.NRW. S. 463)

Sind zwei oder mehrere unterschiedliche lineare Signaturen unmittelbar parallel
und ohne Angabe eines Ab-standsmaßes untereinander gezeichnet, so fallen sie als
Festsetzung nachrichliche Übernahme in einer Linie zusammen.

..............................

1.1 Allgemeines Wohngebiet ( WA ) gemäß § 4 BauNVO

Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässig:

1. Wohngebäude

Ausnahmsweise zulässig sind gemäß § 1 Abs.5 BauNVO i.V.m. § 4 Abs. 3 BauNVO:

1. sonstige nicht störende Handwerksbetriebe
2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speise-

wirtschaften
3. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe
4. Betriebe des Beherbergungsgewerbes
5. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitl iche und sportl iche

Zwecke

Unzulässig sind gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO in Verbindung mit § 4 Abs. 3 BauNVO

1. Anlagen für Verwaltungen
2. Gartenbaubetriebe
3. Tankstellen

2.1 Baugrenzen ( § 23 BauNVO )

Die überbaubare Grundstücksfläche wird im Bebauungsplan durch Baugrenzen
festgesetzt.

Garagen und überdachte, sowie nicht überdachte Stellplätze sind innerhalb
der überbaubaren Grundstücksflächen sowie auf den nicht überbaubaren
Flächen zulässig jedoch nur bis zur hinteren Baugrenze.

Bei der Errichtung von Garagen ist auf dem Baugrundstück ein Mindestabstand von
5,00 m zwischen der Garageneinfahrt und der öffentlichen Verkehrsfläche
einzuhaten.

Die maximale Firsthöhe gemessen am oberen Schnittpunkt der gegenläufigen Dach-
flächen wird auf 9,00 m festgesetzt. Bei Pultdächern ist dies der Schnittpunkt der
Außenwand mit der Dachhaut. Bezugspunkt für diese Höhe ist die Fußboden-
oberkant Fertigfußboden Erdgeschoss. Bezugspunkt für die FOK EG ist die Höhe der
Straßeoberkante ( Straßenplanung ) der dem Baugrundstück erschließungstechnisch
zugeordneten Verkehrsfläche, gemessen in der auf die Gesamtlänge bezogenen
Mittelachse des Gebäudes.

Die Sockelhöhe FOK EG darf dabei bis zu 0,50m über dem Bezugspunkt liegen.

Der Bau von Kellergeschossen ist ausgeschlossen. Bei entsprechender bautechnischen
Ausführung und Vorkehrungen zur Abdichtung ist jedoch eine Ausnahme möglich,
wobei das Risiko auf Seiten des Bauherren liegt.

Für die im Plangebiet festgesetzte Fläche für Versorgungsanlagen, für die Abfall-
entsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen (Versickerungsmulde)
wird ein entsprechendes Leitungsrecht für ihren Zulaufbereich festgesetzt.
Für einen kontroll ierten Überlauf wird ebenfalls ein Leitungsrecht festgesetzt.

7.1 Pflanzgebot

Auf den Hausgrundstücken ist je ein standortgerechter Laubbaum zu pflanzen
( wählbar aus: Auswahlliste von geeigneten Gehölzen und Stauden, Rubrik 1.
a) Hohe Bäume, b) Mittelhohe Bäume oder c) Obstgehölze, Stadt Hennef, Umweltamt
9.04.2003)

Als Einfriedung der geplanten Kindertagesstätte wird die Pflanzung einer 60,0m
langen, 2-reihigen Laubgehölzhecke festgesetzt ( wählbar aus:Auswahlliste von
geigneten Gehölzen und Stauden, Rubrik 2. Sträucher, Stadt Hennef, Umweltamt
9.04.2003 )

7.2 Pflanzbindung

Der mit Planzeichen "Baumerhalt" festgesetzte Standort ( innerhalb der
Versickerungsmulde ) dient dem Schutz der vorhandenen Winterl inde
(Til ia cordata ). Näheres dazu im Umweltbericht S. 20.

7.3 Externer Ausgleich gem. § 9 Abs. 1a BauGB:

Zum Ausgleich der geplanten Eingriffe sind auf dem externen Grundstück
Gemarkung Striefen, Flur 22, Flurstück 5 4774 Punkte auszugleichen.
Diese Fläche wird der Eingriffsgrundstücken gem. § 9 (1a) BauGB zugeordnet.
Eine Refinanzierung der im Umweltbericht S. 20 geschilderten Maßnahmen
erfolgt auf der Basis der Satzung der Stadt Hennef vom 31.03.2003
zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach §§ 135a - 135c BauGB.

8.1 Dachneigung
Die zulässige Dachneigung ist in der Planzeichnung enthalten.

Bei Garagen, untergeordneten Gebäudeteilen und Nebenanlagen ist die Ausbildung
eines Flachdaches zulässig.

8.2 Dachform

Es sind Sattel-, Pult- oder Walmdächer mit der in der Zeichnung eingetragenen
Dachneigung zulässig.

8.3 Dächer

Zulässig sind nur durch Bepflanzung begrünte Dächer oder dunkle Dacheindeckung
in Form von Dachsteinen, Naturschiefer, Kunstschiefer und Dachpfannen,
wie sie den nachfolgend aufgeführten Farben der RAL - Farbtonkarte
entsprechen:

Schwarztöne: 9004, 9005, 9011, 9017
Grautöne: 7043, 7026, 7016, 7021, 7024
Brauntöne ( dunkelbraun und braunrot ):8028 (terrabraun), 8012 (rotbraun)

Sollten farbige Dacheindeckungen nicht der Ral-Farbtonkarte zugeordnet werden
können, sind Farbnuancierungen in Anlehnung an die angegebenen Farbtöne möglich.
Nicht zulässig ist die Verwendung von hellen sowie reflektierenden Material ien
für die Eindeckung von Dachflächen. Ausgenommen sind Anlagen, die der solaren
Energiegewinnung dienen.

8.4 Drempel

Drempel sind bis zu einer Höhe von max. 1,00 m von OK Rohdecke bis OK Fußpfette
zulässig.

Bodendenkmäler

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler ( kultur- und/oder naturgeschichtlich
Bodenfunde, d.h. Mauerreste, alte Gräben, Einzelfunde, aber auch Veränderungen
und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit ) entdeckt werden. Die
Entdeckung von derartigen Funden ist der Stadt Hennef als Unterer Denkmal-
behörde oder dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle
Overath, Gut Eichthal ( 02206 - 9030-0 ) unverzüglich anzuzeigen und die
Fundstelle in unveränderem Zustand zu erhalten ( §§ 15 und 16 Denkmalschutz-
gesetz NW ). Die Weisung des Rheinischen Amtes für Bodendenkmalpflege für
den Fortgang der Arbeiten ist abzwarten.

Kampfmittelfunde

Bei etwaigen Kampfmittelfunden während der Erd- / Bauarbeiten sind die Arbeiten
aus Sicherheitsgründen sofort einzustellen und die nächstgelegene Polizeidienst-
stelle, das städtische Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst NRW -
Rheinland Außenstelle Köln zu verständigen.

Planungsrechtliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung

2. Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen gemäß § 9 Abs. 1
Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO

3. Garagen, offene und überdachte Stellplätze gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4
i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO

4. Höhenlage baulicher Anlagen § 9 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 18 BauNVO

5. Keller

6. Leitungsrecht

7. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB

Gestaltungsfestsetzungen gem. § 86 Landesbauordnung
NRW i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB

Hinweise und Empfehlungen

R8.00

0.36
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